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Parallelwertung in der Laiensphäre 

• Mehr als blosses Wissen um die Fakten, ohne jeden Wertzu-
sammenhang 

• Weniger als Kenntnis des exakten juristischen Wert- und Be-
deutungsgehalts der Gesetzesbegriffe 

→ Vorsatz verlangt Kenntnis des Wertcharakters der Tatbe-
standsmerkmale, aber nicht der juristischen Begriffe, in die 
sie gefasst sind. 


